
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/12/17 4Ob568/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1991

Norm

ABGB §1397

Rechtssatz

Nur der Schlußteil des § 1397 ABGB enthält noch ein im Verhältnis zur lex Anastasiana modi zierte

Haftungsbeschränkung des Zedenten, welcher dem Übernehmer der Forderung (Neugläubiger) nie für mehr haftet, als

er von ihm erhalten darf.
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